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Anlage 21 
 
Fachspezifische Anlage  für das Fach Slavistik 
 
 
1. Bachelorgrad 
 
Die Fakultät III Sprach- und  Kulturwissenschaften bietet das Fach Slavistik mit dem Abschluss „Bachelor of Arts 
(B.A.)“ an. 
  
 
2. Empfehlungen für das Slavistikstudium  
 
(1) Für den M.Ed. (Lehramt an Gymnasien) sowie für einen M.A. (Slavistik) wird der Nachweis des kleinen 
Latinums (oder Graecums) sowie einer weiteren Fremdsprache erforderlich sein. Daher wird empfohlen, den 
Erwerb der notwendigen Kenntnisse beizeiten anzustreben. 
 
(2) Für Studierende aller Fächer der Fakultät wird das dringend empfohlene transdisziplinäre Fakultätsmodul 
Transdisziplinäres Modul: Kultur und Sprache, das der wissenschaftlichen Grundlegung und Orientierung zu 
Beginn des Studiums dient (erstes und zweites Semester; Professionalisierungsbereich), und darüber hinaus ein 
sprachliches bzw. kulturwissenschaftliches Profil (Professionalisierungs- bzw. Ergänzungsbereich) bereitgehalten. 
   
 
3. Ziele des Studiums 
 
Das Studium der Slavistik gliedert sich in Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft. Die Literaturwissen-
schaft vermittelt in der Lehre die wissenschaftliche Kompetenz zum Umgang mit der Literatur slavischer 
Sprachgemeinschaften. Ihre Sachgebiete sind systematische Literaturtheorie, Geschichte der Literaturwissen-
schaft, Textanalyse, Literaturgeschichte, Literatur im kulturellen Kontext. Die Sprachwissenschaft vermittelt in 
der Lehre den wissenschaftlichen Umgang mit den slavischen Sprachen. Ihre Sachgebiete sind Grammatiktheo-
rie, linguistische Beschreibung von Strukturen slavischer Sprachen, Sprachvergleich, Soziolinguistik, Sprachge-
schichte und –wandel, Geschichte der Sprachwissenschaft, Sprachkontakte, Phänomene des Spracherwerbs. 
Die Vermittlung dieser Inhalte soll den Studierenden interkulturelle Kompetenz mit besonderer Blickrichtung auf 
Ost- und Südosteuropa, die Fähigkeit zum distanzierten Blick auf die eigene Kultur, Dialogfähigkeit und insbe-
sondere die Befähigung zur Mittlertätigkeit vermitteln. Neben der interkulturellen Anwendungsorientierung ist die 
Sprachkompetenz gleichzeitig unerlässliche Voraussetzung für die systematische Beschreibung von Literatur 
und Sprache als Ausdruck kultureller Tätigkeit. Geschult wird die Entwicklung und Anwendung theoretischer 
Modelle und Texte, die methodische Analyse von Texten, Sprachen und Sachverhalten. Die Studierenden ent-
wickeln außerdem Schlüsselqualifikationen wie Formulieren, Darstellen, Präsentieren von Inhalten, das heißt 
verschiedene Fertigkeiten der Kommunikation. Sie erwerben die Fähigkeit zu konzeptionellem Denken und ent-
wickeln auf diese Weise Fertigkeiten, die sowohl im Beruf gebraucht werden als auch im Master weiter ent-
wickelt werden können. 
 
 
4. Slavistik als 30 KP-Fach (Basiscurriculum) 
 
(1) Mit diesem Studienabschnitt werden folgende Ziele verfolgt: Vermittlung fundierter Grundlagen in der ge-
wählten Sprache. Sprachbeherrschung: kommunikative Kompetenzen im alltäglichen Sprachgebrauch; Lektüre-
fähigkeit, etc. Vermittlung von landeswissenschaftlichen Grundkenntnissen; Grundlagen der Sprachdidaktik; 
Erwerb von Grundkenntnissen zur Annäherung an die Kultur und Sprache von Ländern der Slavia mit der Mög-
lichkeit, die Herangehensweise unter text- und sprachorientierter Perspektive theoretisch und methodisch zu 
reflektieren. 
 
(2) Die Entscheidung für eine der möglichen slavischen Sprachen (Russisch, Polnisch, Kroatisch-Bosnisch-
Serbisch) ist obligatorisch und macht die Basismodule Sprache 1 und 2 in der gewählten Variante zu Pflichtmo-
dulen. Eine Fortsetzung der Variante Kroatisch-Bosnisch-Serbisch im Rahmen eines Aufbau- bzw. Abschluss-
moduls ist in der Regel nicht möglich, das heißt das Studium des Kroatisch-Bosnisch-Serbischen ist nur im 
Rahmen eines Basiscurriculums, einer zweiten bzw. dritten slavischen Sprache bzw. später des Master-
Studienganges Slavistik möglich.  
 
(3) Es sind folgende Basismodule (BM) als Pflichtmodule zu studieren: 
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Modulbezeichnung Art und Menge der 
Lehrveranstaltungen 

Kredit-
punkte 

Art und Anzahl der Modulprüfungen 

BM 1 Sprache 1 (in einer der Vari-
anten Russisch, Polnisch oder K-
S-B nach Wahl; in der gewählten 
Variante obligatorisch) 

2 UE 
 
 

9 1 Klausur (90 Min.)  
 

BM 2 Sprache 2 (in der gewählten 
Sprache gemäß BM 1) 

2 UE 
 

9 1 Klausur (90 Min.) 

BM 3 Slavische Philologie 1 VL 
1 SE 
1 VL 
1 SE 

12 1 Klausur (135 Min.) in Sprachwissen-
schaft und 1 Klausur (135 Min.) in Litera-
turwissenschaft 
 

Gesamt  30  
 
Das Basismodul Sprache 1 (Russisch) enthält Sprachdidaktik im Umfang von 6 KP. 
 
 
5. Slavistik als 60 KP-Fach (Aufbaucurriculum) 
 
(1) Das Fach Slavische Philologie kann im Aufbaucurriculum in zwei Profilen studiert werden: 
 
- Slavische Philologie in der Orientierung Russisch oder Polnisch bei Wahl unterschiedlicher Schwerpunkte 

(Schwerpunkte 1 - 3) mit dem Studienziel eines Bachelorabschlusses und mit Vorbereitung auf einen  Mas-
ter in Slavischer Philologie. 

- Lehramt Russisch bei obligatorischer Wahl des Schwerpunktes 4 mit dem Studienziel eines Bachelo-
rabschlusses und mit Vorbereitung auf den M.Ed. (Lehramt Russisch an Gymnasien). 

 
(2) Mit diesem Studienabschnitt werden folgende Lernziele verfolgt: 
Vermittlung vertiefter Sprachkenntnisse; Befähigung zum Umgang mit fachwissenschaftlichen und komplexen 
Texten; Entwicklung stilistischer Differenzierungsfähigkeit im praktischen und theoretischen Umgang mit Texten; 
Ausbau sprachdidaktischer Kompetenzen und Einführung in fachdidaktische Fragestellungen; Entwicklung eines 
kritischen und methodisch bewussten Umgangs mit sprach- und literaturtheoretischen Modellen; Schulung von 
mündlichen und schriftlichen Präsentationstechniken. 
Im Rahmen des Schwerpunktes Lehramt Russisch (Schwerpunkt 4) liegt besonderes Gewicht auf dem Ausbau 
didaktischer Kompetenzen in der Vermittlung des Russischen bzw. der russischen Literatur. 
 
(3) Die Basismodule (Pflichtmodule) sind identisch mit denen des 30 KP-Fachs. Zusätzlich werden Aufbaumo-
dule (Pflicht-, Wahlpflicht- oder Wahlmodule) im Umfang von 30 KP studiert. Die Aufbaumodule können nur 
nach erfolgreichem Abschluss der Basismodule belegt werden. Bei der Wahl der Aufbaumodule sind in der Ori-
entierung Slavische Philologie folgende Schwerpunktbildungen möglich: Schwerpunkt 1: Sprachwissenschaft (in 
Russisch oder Polnisch), Schwerpunkt 2: Literaturwissenschaft (in Russisch oder Polnisch), Schwerpunkt 3: 
Sprach- und Literaturwissenschaft zu gleichen Teilen (in Russisch oder Polnisch). Mit der Orientierung Lehramt 
Russisch ist die Wahl des Schwerpunktes verpflichtend: Schwerpunkt 4: Lehramt Russisch. 

 
(4) Die Aufbaumodule (AM) Sprache 3 und 4 sind in der im Rahmen des Basiscurriculums angewählten Spra-
che Pflichtmodule. Das Studium des Kroatisch-Bosnisch-Serbischen ist im Rahmen des Aufbaumoduls (60-KP-
Fach) in der Regel nicht möglich. 

 
(5) Die Belegung und  die anteiligen Modulprüfungsleistungen  von Seminaren und dazu gehörigen Übungen in 
allen Modulen außer denen des Basiscurriculums haben in der jeweils im entsprechenden Sprachmodul gewähl-
ten Sprache zu erfolgen.  
 
 
Schwerpunkt 1: Sprachwissenschaft 
Im Schwerpunkt Sprachwissenschaft haben die Studierenden, die einen fachwissenschaftlichen Bachelobab-
schluss anstreben, die Möglichkeit, aufbauend auf dem Basiscurriculum ihr Studium zugunsten der Sprachwis-
senschaft zu gewichten. 
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Modulbezeichnung Modul-
typ 

Art und Menge der 
Lehrveranstaltungen 

Kredit-
punkte 

Art und Anzahl der Modulprüfungen 

Sprache 1 (Russisch oder 
Polnisch, je nach Basiscurri-
culum) 

Pflicht 2 UE  
 
 

6 1 Klausur (90 Min.) 

Sprache 2 (in der gewählten 
Sprache) 

Pflicht 2 UE  
 

6 1 Klausur (90 Min.) 

Sprache in systematischer 
Perspektive A 

Wahl-
pflicht 

1 VL 
1 SE 
1 UE 

9 1 Referat und 
1 Hausarbeit   

Sprache in systematischer 
Perspektive B 

Wahl-
pflicht 

1 VL 
1 SE 

6 1 Referat und 
1 Hausarbeit   

Sprache in historischer und 
kultureller Perspektive A 

Wahl-
pflicht 

1 VL   
1 SE   
1 UE 

9 1 Klausur (135 Min.) 

Sprache in historischer und 
kultureller Perspektive B 

Wahl-
pflicht 

1 VL   
1 SE   

6 1 Klausur (135 Min.) 

Textanalyse in systematischer 
Perspektive B 

Wahl 1 VL 
1 SE  

6 1 Referat 
1 Hausarbeit   

Literaturbetrachtung in histo-
rischer Perspektive B 

Wahl 1 VL   
1 SE 

6 1 Referat 
1 Hausarbeit   

Gesamt   30  
 
Zwei der Wahlpflichtmodule müssen gewählt werden und zwar entweder Variante A oder B; Variante A und B 
ein und desselben Moduls dürfen nicht gleichzeitig belegt werden; aus dem Wahlbereich ist höchstens ein Modul 
zu belegen.  
Hausarbeiten haben einen Umfang von maximal 15 Seiten und sind in Papier- und elektronischer Form einzu-
reichen.  
 
 
Schwerpunkt 2:  Literaturwissenschaft 
Im Schwerpunkt Literaturwissenschaft haben die Studierenden, die einen fachwissenschaftlichen Bachelo-
rabschluss anstreben, die Möglichkeit, aufbauend auf dem Basiscurriculum ihr Studium zugunsten der Literatur-
wissenschaft zu gewichten. 
 
 

Modulbezeichnung Modul-
typ 

Art und Menge 
der Lehrver-
anstaltungen 

Kredit-
punkte 

Art und Anzahl der  
Modulprüfungen 

Voraussetzung für 
die Belegung des 

Moduls 
Sprache 1 (Russisch oder 
Polnisch, je nach Basiscur-
riculum) 

Pflicht 2 UE  
 
 

6 1 Klausur (90 Min.)  

Sprache 2 (in der gewähl-
ten Sprache) 

Pflicht 2 UE  
 

6 1 Klausur (90 Min.) Erfolgreicher Ab-
schluss des Aufbau-
moduls Sprache 1 oder 
Äquivalent 

Textanalyse in systemati-
scher Perspektive A 

Wahl-
pflicht 

1 VL 
1 SE 
1 UE 

9 1 Referat 
1 Hausarbeit  
 

 

Textanalyse in systemati-
scher Perspektive B 

Wahl-
pflicht 

1 VL 
1 SE 

6 1 Referat 
1 Hausarbeit  
 

 

Literaturbetrachtung in his-
torischer Perspektive A 

Wahl-
pflicht 

1 VL 
1 SE 
1 UE 

9 1 Referat 
1 Hausarbeit  
 

 

Literaturbetrachtung in his-
torischer Perspektive B 

Wahl-
pflicht 

1 VL 
1 UE 

6 1 Referat 
1 Hausarbeit   

 

Sprache in systematischer 
Perspektive B 

Wahl 1 VL 
1 SE 

6 1 Referat 
1 Hausarbeit   

 

Sprache in historischer und 
kultureller Perspektive 

Wahl 1 VL   
1 SE   

6 1 Klausur (135 Min.)  

Gesamt   30   
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Zwei der Wahlpflichtmodule müssen gewählt werden und zwar entweder Variante A oder B; Variante A und B 
ein und desselben Moduls dürfen nicht gleichzeitig belegt werden; aus dem Wahlbereich ist höchstens ein Modul 
zu belegen.  
Hausarbeiten haben einen Umfang von maximal 15 Seiten und sind in Papier- und elektronischer Form einzu-
reichen.  
 
 
Schwerpunkt 3: Sprach- und Literaturwissenschaft zu gleichen Teilen 
Im Schwerpunkt Sprach- und Literaturwissenschaft haben die Studierenden, die einen fachwissenschaftlichen 
Bachelorabschluss anstreben, die Möglichkeit, beide fachwissenschaftlichen Disziplinen in gleichem Maße zu 
gewichten. 
 
 

Modulbezeichnung Modul-
typ 

Art und Menge 
der Lehrver-
anstaltungen 

Kredit-
punkte 

Art und Anzahl der  
Modulprüfungen 

Voraussetzung für 
die Belegung des 

Moduls 
Sprache 1 (Russisch oder 
Polnisch, je nach Basiscur-
riculum) 

Pflicht 2 UE  
 

6 1 Klausur (90 Min.)  

Sprache 2 (in der gewähl-
ten Sprache) 

Pflicht 2 UE  
 

6 1 Klausur (90 Min.) Erfolgreicher Ab-
schluss des Aufbau-
moduls Sprache 1 oder 
Äquivalent 

Sprache in systematischer 
Perspektive A 

Wahl-
pflicht 

1 VL 
1 SE 
1 Ü 

9 1 Referat 
1 Hausarbeit   
 

 

Sprache in historischer und 
kultureller Perspektive A 

Wahl-
pflicht 

1 VL   
1 SE   
1 Ü 

9 1 Klausur (135 Min.)  

Textanalyse in  systemati-
scher Perspektive A 

Wahl-
pflicht 

1 VL 
1 SE 
1 Ü 

9 1 Referat 
1 Hausarbeit   
 

 

Literaturbetrachtung in his-
torischer Perspektive A 

Wahl-
pflicht 

1 VL 
1 SE 
1 Ü 

9 1 Referat 
1 Hausarbeit   
 

 

Gesamt   30   
 
Hier muss aus Literatur- und aus Sprachwissenschaft je ein Modul gewählt werden. 
Hausarbeiten haben einen Umfang von maximal 15 Seiten und sind in Papier- und elektronischer Form einzu-
reichen.  
 
 
Schwerpunkt 4: Russisch lernen und lehren  
Dies ist der Schwerpunkt für Studierende, die den M.Ed. (Gym) anstreben. Die fehlenden 30 KP werden im Mas-
terstudiengang M.Ed. (Gym) belegt. 
 
 

Modulbezeichnung Modul-
typ 

Art und Menge 
der Lehrver-
anstaltungen 

Kredit-
punkte 

Art und Anzahl der  
Modulprüfungen 

Voraussetzung für 
die Belegung des 

Moduls 
Russisch 1  Pflicht 2 UE  6 1 Klausur (90 Min.)  
Russisch 2  Pflicht 2 UE  

 
6 1 Klausur (90 Min.) Erfolgreicher Ab-

schluss des Aufbau-
moduls Sprache 1 oder 
Äquivalent 

Sprache in systematischer 
Perspektive B 

Wahl-
pflicht 

1 VL 
1 SE 

6 1  Referat 
1 Hausarbeit  

 

Sprache in historischer u.  
kultureller Perspektive B 

Wahl-
pflicht 

1 VL  
1 SE   

6 1 Klausur (135 Min.)  

Textanalyse in systemati-
scher Perspektive B 

Wahl-
pflicht 

1 VL 
1 SE 

6 1 Referat 
1 Hausarbeit  
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Literaturbetrachtung in his-
torischer Perspektive B 

Wahl-
pflicht 

1 VL 
1 SE 
 

6 1 Referat 
1 Hausarbeit 
 

 

Vermittlung (Didaktik) Pflicht 2 SE  6 2 Klausuren (je 90 
Min.) 

 

Gesamt   30   
 
Aus Sprach- und Literaturwissenschaft ist je ein Modul zu belegen. 
Hausarbeiten haben einen Umfang von maximal 15 Seiten und sind in Papier- und elektronischer Form einzu-
reichen.  
 
 
6. Slavistik als 90 KP-Fach (Akzentsetzung) 
 
(1) Mit diesem Studienabschnitt werden folgende Ziele verfolgt: Das Ziel eines 90-KP-Faches ist in Ergänzung 
zur fachwissenschaftlichen und sprachlichen Zielsetzung des 60-KP-Faches der Erwerb einer zweiten bzw. einer 
zweiten und dritten Slavine, die in einem Umfang von insgesamt 30 KP studiert wird/werden. Der Erwerb einer 
zweiten Slavine dient der Ausbildung zu Slavistinnen und Slavisten mit breitem Horizont, die in der Lage sind, 
Spezifika der Slavia über die Einzelkultur hinaus zu erkennen und mit ihnen umzugehen.   
 
(2) Die Basismodule (Pflichtmodule) sind identisch mit denen des 30 KP-Fachs (gemäß Nummer 4). Neben 
den Aufbaumodulen im Umfang von 30 KP (gem. Nummer 5) werden folgende Vertiefungsmodule im gewählten 
Schwerpunkt im Umfang von 30 KP studiert: Schwerpunkt I: Sprach- oder literaturwissenschaftlich orientierter 
Schwerpunkt mit einer zweiten Slavine; Schwerpunkt II: Sprachpraxisorientierter Schwerpunkt mit drei Slavinen. 
 
(3) Die Belegung und  die anteiligen Modulprüfungsleistungen von Seminaren und dazu gehörigen Übungen in 
allen Modulen außer denen des Basiscurriculums haben in der jeweils im entsprechenden Sprachmodul gewähl-
ten Sprache zu erfolgen. 
 
 
Schwerpunkt I: Sprach- oder literaturwissenschaftlich orientierter Schwerpunkt mit einer zweiten Slavine 
 

Modulbezeichnung Modul-
typ 

Art und Menge 
der Lehrveran-

staltungen 

Kredit-
punkte 

Art und Anzahl 
der  

Modulprüfungen 

Voraussetzung für 
die Belegung des 

Moduls 
Sprachmodul 1 
(wahlweise in den Varianten 
Russisch, Polnisch oder K-
S-B, ggf. andere) 

Pflicht 2 UE  
 
 

9 1 Klausur (90 Min.)  

Sprachmodul 2 
(in der gewählten Sprache 
gem. Sprachmodul 1) 

Pflicht 2 UE  
 

9 1 Klausur (90 Min.) Erfolgreicher Abschluss 
des Aufbaumoduls 
Sprache 1 oder 
Äquivalent 

Vertiefendes Wahlmodul 
(in der im Basis- und Auf-
baucurriculum gewählten 
Slavine) 

Pflicht Wahl eines Mo-
duls aus den 
Schwerpunkten 1 
- 3 (Variante A)*: 
1 VL 
1 SE 
1 UE 

12 Entsprechend dem 
gewählten Modul 
(s. unter Schwer-
punkt 1 - 3) zuzüg-
lich 1 Klausur (90 
Min.) 

 

Gesamt   30   
 
*Dasselbe Modul darf nicht im Rahmen der ersten Slavine oder anderweitig belegt sein.   
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Schwerpunkt II: Sprachpraxisorientierter Schwerpunkt mit drei Slavinen  
 

Modulbezeichnung Modul-
typ 

Art und Menge 
der Lehrver-
anstaltungen 

Kredit-
punkte 

Art und Anzahl der  
Modulprüfungen 

Voraussetzung für 
die Belegung des 

Moduls 
Sprachmodul 1 in der 
zweiten Slavine 
(wahlweise in den Varianten 
Russisch, Polnisch oder K-
S-B, ggf. andere) 

Pflicht 1 UE  
 

6 1 Klausur (90 Min.)  

Sprachmodul 2 in der 
zweiten Slavine 
(in der gewählten zweiten 
Slavine) 

Pflicht 2 UE  
 

9 1 Klausur (90 Min.) Sprachmodul 1 in der 
zweiten Slavine oder 
Äquivalent 

Sprachmodul 1 in der 
dritten Slavine 
(wahlweise in den Varianten 
Russisch, Polnisch oder K-
S-B, ggf. andere) 

Pflicht 1 UE  
 
 

6 1 Klausur (90 Min.)  

Sprachmodul 2 in der 
dritten Slavine 
(in der gewählten dritten 
Slavine) 

Pflicht 2 UE 9 1  Klausur (90 Min.) Sprachmodul 1 in der 
dritten Slavine oder 
Äquivalent 

Gesamt   30   
 
 
7. Bachelorarbeit im Fach Slavistik 
 
Für diese begleitende Lehrveranstaltung sind 3 KP, für die Bachelorarbeit 12 KP vorgesehen. Die Bearbeitungs-
zeit beträgt damit neun Wochen. 
 


